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Bestimmung der zuständigen Behörde nach § 117 Abs. 2 Nr. 1 LWG
lhrBerichtvom24.03.2021

Maßnahmenkonzept Lippeufer und Graben Nr. 7 km 74,0 - 74,7

Unter Bezugnahme auf Ihren Bericht vom 24.03.2021 bestimme ich Sie

hiermit im Zusammenhang mit der geplanten Maßnahme zur Umgestal-

tung des Lippeufers und zurAufweitung des Grabens Nr. 7 mit naturnaher

Anbindung an die Lippe gem. § 117 Abs. 2 Nr. 1 LWG zur zuständigen

Behörde für das Genehmigungsverfahren gemäß § 68 WHG.

Sie haben mit v.g. Bericht in Abstimmung mit dem Kreis Coesfeld als Un-

terer Wasserbehörde um Zuweisung der Zuständigkeit für das hierfür er-

förderliche Plangenehmigungsverfahren gern. § 117 Abs. 2 Nr. 1 LWG

gebeten.

Sie teilen mit, dass auf einer Fläche südlich der Kläranlage Olfen am Was-

serlauf Nr. 7 sowie entlang der Lippe km 74,0-74,7 eine Förderung der

naturnahen Uferentwicklung der Lippe durch Ergänzung und Nachbear-

beitung der Uferentfesselung und Herstellung von Ausbuchtungen sowie

Steilufern geplant sei. Zudem solle eine Grabenaufweitung mit Flach- und
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Steilufern und einem sohlnahen Anschluss an die Lippe zur Herstellung

der Durchgängigkeit erfolgen.

Für die Maßnahmen am Lippeufer ist die Bezirksregierung Münster zu-

ständig. Die räumlich gleichzeitig betroffene Maßnahme zur „Umgestal-

tung des Grabens Nr. 7" fällt in den Zuständigkeitsbereich des Kreises

Coesfeld. Zur Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens

scheine es zielführend, eine Behörde als plangenehmigende Behörde für

das anstehende Verfahren nach § 68 WHG zu bestimmen.

Da die geplanten Maßnahmen sowohl den Zuständigkeitsbereich der Be-

zirksregierung Münster als auch der Unteren Wasserbehörde des Kreises

Coesfeld tangieren, wird es zur Vereinfachung und Beschleunigung der

Verfahren als zielführend erachtet, eine Behörde für das Plangenehmi-

gungsverfahren nach § 68 WHG zu bestimmen.

tm Auftrag

Dr. Petersen


